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Nach Geschäftssparten aufgegliedert ergibt sich folgende Entwicklung: 

2023 2022

TEUR TEUR TEUR v.H.

Hausbewirtschaftung 1.619 1.984 -365 -18

Betreuungstätigkeit -240 -102 -138 135

Bau- und sonstige Tätigkeiten -20 -13 -7 54

Betriebsergebnis 1.359 1.869 -510 -27

Finanzergebnis 143 25 118 472

Ordentliches Ergebnis 1.502 1.894 -392 -21

Neutrales Ergebnis -113 -644 531 -82
Jahresergebnis 1.389 1.250 139 11

Veränderung

 
Das ordentliche Ergebnis ist positiv. Es hat sich im Vergleich zum Vorjahr vermindert. Dies ist 

hauptsächlich auf gestiegene Betriebs-, insbesondere Heizkosten, sowie auf erhöhte Instandhaltungs-

aufwendungen zurückzuführen. 

 

Die Aufwendungen, unterteilt nach Aufwandsarten entsprechend den Unterlagen der Gesellschaft, haben 

sich im Bereich der Hausbewirtschaftung als Kerngeschäft wie folgt entwickelt: 

2023 2022

TEUR TEUR TEUR v.H.

Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung

 - Instandhaltungen 5.636 5.390 246 5

 - über BAB verrechnete Kosten 3.018 2.738 280 10

Abschreibungen 2.034 2.101 -67 -3

Zinsaufwendungen 727 791 -64 -8

Veränderung

 
Der Anstieg der Instandhaltungen ist insbesondere auf höhere Aufwendungen für Instandhaltungen von 

Leerwohnungen zurückzuführen.  

 

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Zinserträgen verbessert. 
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Das neutrale Ergebnis (entsprechend den Unterlagen der Gesellschaft) setzt sich wie folgt zusammen: 

2023 2022
TEUR TEUR

Neutrale Erträge:

Verbrauch/Auflösung von Rückstellungen 36 224

Auflösung von Sonderposten Investitionszulage 28 28

Buchgewinne Anlagenabgänge 197 86

Teilentlastung Altschuldenhilfegesetz 112 88

Kostenerstattungen/Entschädigungen etc. 15 26

388 452

Neutrale Aufwendungen:

außerplanmäßige Abschreibung Anlagevermögen 0 584

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 466 427

Spenden und sächliche Verwaltungskosten 14 11

Buchverlust Anlagenabgänge 0 52

Übrige 21 22

501 1.096

Neutrales Ergebnis -113 -644

 
Ausgehend von den bisher erwirtschafteten Ergebnissen unter Berücksichtigung der bisher durchgeführten 

Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen rechnet die Gesellschaft nach dem Erfolgsplan für das 

Geschäftsjahr 2024 und die folgenden Jahre mit Jahresüberschüssen. 

 

III. Wirtschaftsplan 

 

Gemäß § 73 (1) Nr. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat die Stadt Sorge 

dafür zu tragen, dass die Gesellschaft in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden 

Vorschriften einen Wirtschaftsplan aufstellt, der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung 

zugrunde gelegt und der Wirtschaftsplan sowie die Finanzplanung der Stadtvertretung zur Kenntnis 

gebracht werden. 

 

Gemäß § 8 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages stellt der Geschäftsführer einen Wirtschaftsplan nach den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung M-V auf und gibt diesen der Stadtvertretung der Stadt Waren 

(Müritz) zur Kenntnis. 
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Der Wirtschaftsplan 2023 wurde am 15.11.2022 den beschlossen. Mit Beschluss vom 23.05.2023 wurde 

aufgrund geänderter Förderbedingungen für ein geplantes Investitionsvorhaben der Wirtschaftsplan 2023 

angepasst.  

Der Wirtschaftsplan besteht aus: 

- einem Vorbericht 

- einer Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 

- einem Erfolgsplan 

- einem fünfjährigen Finanzplan 

- einer Investitionszusammenfassung 

- diversen Investitionsübersichten 

- einer Stellenübersicht 

- einer Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (mit dem Hinweis: „entfällt“). 

 

Der Wirtschaftsplan wurde nach den Mustern zur Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) erstellt. 

 

Der Erfolgsplan zeigt einen Planüberschuss von TEUR 655. 

Demgegenüber steht ein tatsächlicher Jahresüberschuss von TEUR 1.389. 

 

Die Abweichung resultiert aus einer Vielzahl von Positionen. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirt-

schaftung waren insbesondere bezüglich der Umlageerlöse um  TEUR 668 

höher geplant und die Aufwendungen für Betriebskosten um TEUR 398 

und die Instandhaltungsaufwendungen um TEUR 564 

höher angesetzt. 

 

Bezüglich der Organisation und Umsetzung des Planungswesens durch die Geschäftsführung verweisen wir 

auf Fragenkreis 4 im Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (Anlage 6 des Berichtes). 

 

Ein Soll-/ Ist-Vergleich zum Erfolgsplan ist dem Bericht als Anlage 10 beigefügt. 
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F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages 
 

 

I. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) 

 

Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 

HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der 

erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und 

den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geführt worden sind. Die Ergebnisse der Geschäftsführungs-

prüfung sind im Einzelnen in dem Fragenkatalog enthalten, der diesem Bericht als Anlage 6 beigefügt ist. 

 

Die Geschäftsführungsorganisation und das Geschäftsführungsinstrumentarium sind der Größe der 

Gesellschaft angepasst und ermöglichen eine gewissenhafte und wirtschaftliche Betriebsführung. 

 

Die Dokumentation der verschiedenen Geschäftsvorfälle entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung. 

 

Die Geschäftsführungsmaßnahmen der Geschäftsführung werden mit der gebotenen Sorgfalt vorbereitet, 

durchgeführt und überwacht. 

 

Die Vorschriften des Gesellschaftsvertrages wurden beachtet. 

 

Insgesamt hat die Geschäftsführung die Grundsätze für eine ordnungsmäßige Geschäftsführung beachtet. 

 

Bezüglich der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verweisen wir auf unsere Ausführungen 

zu den Gliederungspunkten F. I und F. II in diesem Bericht. 

 

Über die im Bericht enthaltenen Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, 

die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von 

Bedeutung sind. 

 

II. Feststellungen zu sonstigen Erweiterungen des Prüfungsauftrages 

 

Auskunftsgemäß wurden im Berichtsjahr keine Geschäfte ausgeübt, die den Bestimmungen der MaBV 

unterliegen. Unsere Prüfung ergab keine gegenteiligen Feststellungen. 
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G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 

 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 29. Mai 2024 den folgenden 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 

An die WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss der WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH – bestehend aus der 

Bilanz zum 31.12.2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 

zum 31.12.2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WOGEWA 

Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2023 sowie ihrer 

Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.  

 

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungs-

vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 

den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 

Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 

von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den 

Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 

entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 

der frei wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der 

Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 

sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 

sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 

tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 

Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 

und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 

haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 

gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 

Lagebericht erbringen zu können. 

 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft 

zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der 

Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 

in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können dolosen Handlungen oder 

Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 

könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 

und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 

höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 

aufgedeckt werden, da dolosen Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 

beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 

um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 

mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 

Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 

unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 

Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
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 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 

vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen 

Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 

der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 

zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 

besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 

zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im 

internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

 

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG  

 

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 

 

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im 

Geschäftsjahr befasst.  

 

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine 

Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen 

Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie 

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers 

 

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die 

Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. 

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der 

Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen 

Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der 

Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen. 

 

 

Malchin, den 29.05.2024 

 

 

 

gez. 
Dipl.-Kffr. Debora Ojiakor  
Wirtschaftsprüferin 
 

Dr. Schröder & Korth GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

  


